
zum

Angabe zur Schülerin/ zum Schüler

Name:

Geschlecht:

Geburtstag

Staatsangehörigkeit:

Angaben zu den Sorgeberechtigten

Mutter

Vorname

Nachname

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail Adresse

Notfalltelefonnummer

Sorgeberechtigt ja

nein

Vater

Vorname

Nachname

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail Adresse

Notfalltelefonnummer

Sorgeberechtigt ja

nein

Das Kind lebt bei der Mutter

dem Vater

Anmeldung für die Integrierte Gesamtschule Brake

Vorname:

Religionszugehörigkeit:

Geburtsland:

Geburtsort:

Unterschrift

Unterschrift

sonstiger Person

(Name der Person)
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Angaben zum Schulbesuch:

Jahr der Einschulung

Name der Grundschule

zur Zeit besuchte Schule

jetzt in Klasse

Ja Nein

verbindliche Anmeldung zum Schwimmabzeichen

Werte und Normen Nichtschwimmer

 Religion Seepferdchen

Bronze

ab Klasse 6: Franzözisch Silber / Gold

Angaben zur Gesundheit

(nur ausfüllen, wenn die angemeldete Schülerin/ der angemeldete Schüler gesundheitliche Probleme hat)

Ja

Nein

(Teilnahme in einem der Fächer ist verpflichtend)

wiederholte Klasse(n):

Es muss ein gültiger Bescheid vorgelegt werden.

Sonderpädagogsicher Unterstützungsbedarf:

Ich bin nicht einverstanden

Diese Angaben können ins Klassenbuch eingetragen werden.

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten wir 

die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der 

Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, 

benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und 

veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

Ich bin einverstanden

Ich bin nicht einverstanden

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels 

Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer 

solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe 

an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung 

kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.

Ich bin einverstanden
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Erkrankungen

Medikamente

Allergien

Diabetes

Telefon Handy

Name und Telefon Arbeitsstelle

Besondere Hinweise:

Telefon zu Hause

Telefon Handy Mutter

Telefon Handy Vater

Name und Telefon Arbeitsstelle Mutter

Notfallzettel

Vor- und Nachname des Kindes

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

Wohnort

Name und Telefon Arbeitsstelle Vater

Verhältnis zum Kind 

(z.B Oma, Bekannte, Nachbarin, ...)

Vor- und Nachname

Strasse und Hausnummer

Wohnort

Telefon zu Hause

Welche Person ist außer den Eltern erreichbar und kann das Kind abholen?



Integrierte  Gesamtschule Brake 
 

Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2023/24   
 

Vorname des Kindes 
 

Nachname des Kindes Klasse im jetzigen 
Schuljahr 

Klasse im neuen 
Schuljahr 

 
 

   

 

 Zur Planung der Schulbuchausleihe im kommenden Schuljahr 2023/24 benötigen wir 
Informationen zur Teilnahme am Ausleihverfahren der Schulbücher.  

 Eine Einzelausleihe(Ausleihe einzelner Schulbücher) ist grundsätzlich nicht möglich. Sie 
können die Lernmittel nur komplett ausleihen oder alle selbst kaufen. 

 Nach der Abfrage erhalten Sie von uns weitere Informationen zur Überweisung der 
Leihgebühren und zu den nichtausleihbaren Lernmitteln. 

 Bei Nichtteilnahme an dem Ausleihverfahren erhalten Sie über Ihr Kind eine Liste der 
anzuschaffenden Bücher und der ebenfalls anzuschaffenden nichtausleihbaren Lernmittel. 

 Dieses Schreiben und alle Bücher- und Materiallisten stehen auch im Internet auf unserer 
Seite (www.igsbrake.de) als Downloads zur Verfügung. 

 
 
Bitte geben Sie das Schreiben ausgefüllt und unterschrieben mit allen notwendigen 
Nachweisen bis spätestens 09.06.2023 in der Schule ab. Bitte überweisen Sie fristgerecht 

den erforderlichen Betrag auf das Konto der Schule ebenfalls bis zum 09.06.2023. 

 
 
 
Diese Frist ist unbedingt einzuhalten und kann nicht verlängert werden! 
 
 
Noch ein wichtiger Hinweis: 
 
Falls Sie die Anmeldefrist nicht einhalten, sind Sie verpflichtet, Lernmittel auf eigene Kosten zu 
beschaffen. Ihre Kinder werden in diesem Fall von der Schule keine Schulbücher erhalten. 
 
 
 
 
 
 
_____________    ________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igsbrake.de/


 
 
 

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an: 
 
 

 Ich nehme nicht an der Schulbuchausleihe teil. 
 

 
 Ich nehme an der Schulbuchausleihe teil. 

  
   Ich habe 3 oder mehr schulpflichtige Kinder 1 und muss daher nur 80% 
der Ausleihgebühr selbst tragen. 
  

   Ich bin von der Ausleihgebühr befreit. 2  
 

                                                           
1
 80%, wenn Sie 3 oder mehr schulpflichtige Kinder haben (Schulbescheinigungen sind notwendig, falls Ihre 

Kinder eine andere als unsere Schule besuchen.) 
 

2
 befreit, wenn Sie leistungsberechtigt sind nach dem  

- Sozialgesetzbuch (Zweites Buch) - Grundsicherung für Arbeit Suchende, einschl. Arbeitslosengeld 2 
- Sozialgesetzbuch (Achtes Buch) - Hilfe für Heim- und Pflegekinder  
- Sozialgesetzbuch (Zwölftes Buch) - Sozialhilfe  
- Asylbewerberleistungsgesetz  
Für die Befreiung müssen Sie einen Leistungsbescheid oder eine Bescheinigung des Leistungsträgers bis zum 
12. Juni 2022 vorlegen. 



Integrierte  Gesamtschule Brake 
 

 
Philosophenweg 4    26919 Brake, 28.04.2020 
26919 Brake 
 
 (04401) 8558 – 0  (Zentrale)  
 (04401) 8558 – 18  (Fax)  
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Bestätigung der Kenntnisnahme der Schulordnung 
 
 

Liebe Eltern, 

 

Sie möchten Ihr Kind an der Integrierten Gesamtschule Brake zum neuen Schuljahr anmelden. 

Wie an jeder Schule gibt es auch bei uns einige wichtige Regeln, die sicherstellen sollen, dass das 

Zusammenleben und Lernen in unserer Schule für alle so angenehm und erfolgreich wie möglich 

verläuft. 

 

Dazu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! 
 

Wir möchten Sie daher bitten, die Schulordnung, die Ihnen mit der Anmeldung ausgehändigt 

wird und die Ihre Kinder in den ersten Tagen des neuen Schuljahres ebenfalls erhalten werden, 

nach Schuljahresbeginn auch zu Hause noch einmal gründlich zu besprechen. 

 

Vor allem bitten wir Sie, uns bei der Umsetzung der Handyregeln zu unterstützen, denn in den  

meisten Fällen, in denen es zu Problemen innerhalb der Schule gekommen ist, hat das Handy 

und seine (unerlaubte) Nutzung in der Schule eine große Rolle gespielt. Daher haben wir uns 

entschieden, dass das Handy während der Schulzeit  (auch am Nachmittag und in den 

Pausen) ausgeschaltet bleiben muss. (Schulordnung Nr. 12) 

Eine Benutzung des Handys während des Unterrichtstages ist absolut untersagt, ein Verstoß 

führt zu den in der Hausordnung beschriebenen Maßnahmen. 

Daher wünschen wir uns von allen Eltern, dass Sie im Interesse Ihres Kindes uns unterstützen, 

indem auch Sie darauf verzichten, Ihr Kind während des Unterrichtstages per Handy zu 

kontaktieren. 

 

 

 

Ich / wir habe/n die Schulordnung erhalten und werde/n sie unterstützen, indem ich sie auch 

mit meinem / unserem Kind zu Hause besprechen werde/n.  

Ich / wir werde/n besonders darauf achten, dass mein / unser Kind die Regelungen zum Handy 

einhalten wird und selbst ebenfalls darauf achten, mein / unser Kind nicht während des 

Schultages per Handy zu kontaktieren. 

 

 

 

Brake, ___________________     _____________________________________________________________________________ 

        (Datum)    (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 
 



Integrierte  Gesamtschule Brake 
 

 
Philosophenweg 4    26919 Brake, 07.09.2022 
26919 Brake 
 
 (04401) 8558 – 0  (Zentrale)  
 (04401) 8558 – 18  (Fax)  

 

 

 

Waffenerlass – Informationen für Erziehungsberechtigte 
 
Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
bei der Anmeldung Ihres Kindes in unserer Schule erhalten Sie den Erlass des Nds. 
Kultusministeriums über das Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und 
vergleichbaren Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen. Nähere Informationen 
finden Sie auf der 2. Seite dieses Schreibens. 
 
Ich bitte Sie im Interesse der Sicherheit in unserer Schule um Mitwirkung, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Bestimmungen des Erlasses beachten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden über den Inhalt dieses Erlasses von der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer jeweils zu Beginn eines Schuljahres belehrt. 
 
Ich bitte Sie um Rückgabe der Empfangsbestätigung mit den Anmeldeunterlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
R. Ringwelski, Gesamtschuldirektor 
 
 

 

Empfangsbestätigung 
 
Name des Erziehungsberechtigten:  ___________________________________ 
 
Name/Klasse der Schülerin/des Schülers:  ___________________________________ 
 
Hiermit bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir die Informationen über das Verbot des 
Mitbringens von Waffen erhalten habe(n). 
 
 
 
_____________  __________________________________________ 
       Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen sowie 
von Chemikalien in Schulen 
RdErl. d. MK v. 27.10.2021 - 36.3-81 704/03 (Nds. MBl. Nr. 45/2021 S. 1660; SVBl. 12/2021 S. 645) - 

VORIS 22410 -  

Bezug: 
RdErl. v. 6.8.2014 (Nds. MBl. S. 543, SVBl. S. 458), geändert durch RdErl. v. 26.7.2019 (Nds. MBl. 

S. 1158, SVBl. S. 518) - VORIS 22410 -  

1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des WaffG in der jeweils geltenden Fassung mit in die Schule, auf 

das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. Dazu gehören die 

im WaffG als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sog. Butterflymesser, 

Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe) sowie die Gegenstände, 

für die nach dem WaffG ein Verbot des Führens besteht (Einhandmesser und feststehende Messer mit 

einer Klingenlänge von mehr als 12 cm usw.) sowie Schusswaffen.  

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z. B. Schreckschuss-, Reizstoff- 

und Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie 

Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laserpointer.  

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht 

oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des WaffG ganz oder 

teilweise ausgenommen sind (z. B. Soft-Air-Waffen mit einer Bewegungsenergie der Geschosse bis zu 

0,5 Joule oder Spielzeugwaffen). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichführen von 

Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i. S. des 

WaffG verwechselt werden können.  

4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer 

Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder erlaubnisfreie 

Waffen erwerben dürfen.  

5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 

Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, Menschen zu 

verletzen oder für explosive Verbindungen verwendet zu werden.  

6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z. B. für Sport- oder 

Theaterveranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit 

Essenverkauf.  

7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses 

RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzugehen. 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Mitbringen der nach diesem RdErl. 

verbotenen Gegenständen ein Erziehungsmittel oder eine Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann.  

8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine 

Schule (in der Regel erster und fünfter Schuljahrgang sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) 

den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben.  

9. Dieser RdErl. tritt am 1.1.2022 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2027 außer Kraft. Der 

Bezugserlass tritt mit Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft. 

Hinweis: Diese Seite ist für Sie bestimmt und soll nicht an die Schule zurückgeschickt 
werden. 



Integrierte Gesamtschule  Brake 
 

 
MITSCHÜLER WUNSCH 

 
Wir können nicht versprechen, dass wir alle Wünsche erfüllen können: Wir werden versuchen einen 

Wunsch-Mitschüler(in) zu ermöglichen. 

 

Meine Tochter/mein Sohn _______________________________________ 

möchte gerne mit folgenden Mitschülern in eine Klasse 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

 



Landkreis Wesermarsch 

Poggenburger Straße 

26919 Brake 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE14LKW00000239501 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Landkreis Wesermarsch, Zahlungen zu Gunsten meines 

(unseres) MensaMax-Kontos von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Landkreis Wesermarsch auf 

mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen, sofern noch keine Käufe in der Mensa getätigt 

wurden. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

  

Name des Kontoinhabers 

 

  

Straße, PLZ, Ort 

 

  

Kreditinstitut 

 

  

IBAN (Internationale Bankkontonummer) 

 

  

BIC 

 

  

monatlicher Betrag auf den das MensaMax-Konto aufgefüllt werden soll 

 

  

Name der Schülerin/ des Schülers sowie Geburtsdatum 

 

_______________________  

Schule und Klasse 

 

  

Email-Adresse (wichtig für spätere Mitteilungen, z. B. bezüglich des Kontostandes) 

 

Ihre Mandatsreferenz (Kennzeichen zur Erteilung der Lastschrift-Einwilligung) entnehmen Sie bitte 

den zukünftigen Lastschriften auf Ihrem Kontoauszug. 

 

Erhalten Sie Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket?   Ja     Nein 

Wenn ja: Bis wann ist Ihr aktueller Bescheid befristet? Bis zum   

 

 

 

__________________________            

Ort, Datum                                            Unterschrift des Kontoinhabers 


